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Auszug aus Gesetzen und Verordnungen von Luzern, Januar 2007 
 

 

Planungs- und Baugesetz (PBG) Kanton Luzern, vom 19. Januar 2004 

 

 

§ 77 Auflageverfahren (Gestaltungspläne) 

 
3 
 Den interessierten Amtsstellen und, bei Bauten im Sinne des § 157, der Beratungsstelle für 

behindertengerechtes Bauen ist gleichzeitig Gelegenheit zu geben, zum Gesuch innert der gesetzten Frist 

Stellung zu nehmen. 

§ 157 Behindertengerechtes Bauen  

1 
Neue Bauten und Anlagen mit Publikumsverkehr sind so zu gestalten, dass sie für Behinderte 

zugänglich und benutzbar sind. 

2 
Bestehende Bauten und Anlagen mit Publikumsverkehr sind bei Erweiterungen und neubauähnlichen Umbauten 

den Bedürfnissen der Behinderten anzupassen. 

3 
Bei der Errichtung von Mehrfamilienhäusern, Wohnüberbauungen, grösseren industriellen und 

gewerblichen Bauten und Anlagen sowie bei deren Erweiterung und neubauähnlichem Umbau sind die 

Bedürfnisse der Behinderten angemessen zu berücksichtigen. 

4 
Auf Vorkehren für Behinderte darf nur verzichtet werden, wenn dadurch wesentliche betriebliche 

Nachteile oder unverhältnismässige Mehrkosten entstehen oder andere Interessen überwiegen. 

5 
Der Regierungsrat bestimmt in der Vollzugsverordnung, welche Baugesuche für Bauten und Anlagen im 

Sinn der Absätze 1-3 der Beratungsstelle für behindertengerechtes Bauen gemäss § 193 mitzuteilen sind. 

6 
Er erlässt in der Verordnung Detailvorschriften über die baulichen Massnahmen für Behinderte und legt 

fest, welche dadurch bedingten Mehrflächen bei der Berechnung der anrechenbaren Geschossfläche in 

Abzug gebracht werden können. 

§ 193 Bekanntmachung und Auflage (Baugesuche) 

 
4  

Den interessierten Amtsstellen und, bei Bauten im Sinn des § 157, der Beratungsstelle für 

behindertengerechtes Bauen ist gleichzeitig Gelegenheit zu geben, zum Gesuch innert der gesetzten Frist 

Stellung zu nehmen. 

§ 207 Einsprache und Beschwerdebefugnis 

1 
Zur Erhebung von Einsprachen und Beschwerden nach diesem Gesetz sind befugt: 

a. Personen, die an der Abweisung eines Gesuches oder an der Änderung oder Aufhebung eines 

 angefochtenen Entscheids, Beschlusses oder Entwurfs ein schutzwürdiges Interesse haben,          

e. die Beratungsstelle für behindertengerechtes Bauen bei Bauten im Sinn des § 157. 
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Planungs- und Bauverordnung (PBV) Kanton Luzern, vom 1. Januar 2002 

 

 

§ 11 Abzüge für behindertengerechtes Bauen 

 
Sind die Anforderungen an die behindertengerechte Bauweise nach § 157 PBG erfüllt, werden die 

folgenden Geschossflächen nicht angerechnet:  

a. bei Bauten und Anlagen mit Publikumsverkehr  

 1,5 m
2
 für das WC bei Neubauten, Erweiterungen und neubauähnlichen Umbauten,  

 5 m
2
 pro Geschoss für den Lift bei Erweiterungen und neubauähnlichen Umbauten,  

b. bei grösseren industriellen und gewerblichen Bauten und Anlagen  

 1,5 m
2
 für das WC bei Erweiterungen und neubauähnlichen Umbauten,  

c. bei Mehrfamilienhäusern  

5 m
2
 pro Geschoss für den Lift bei Erweiterungen und neubauähnlichen Umbauten und bei 

Neubauten, die bis zu drei Geschosse aufweisen,  

 1 m
2
 pro Geschoss für den Lift bei Neubauten, die mehr als drei Geschosse aufweisen,  

 1 m
2
 pro Wohnung für das Badezimmer oder das WC bei Neubauten, Erweiterungen und 

neubauähnlichen Umbauten. 

 

§ 50 Mehrfamilienhäuser, Wohnüberbauungen  
 

1 
Mehrfamilienhäuser im Sinn von § 154 Absätze 2 und 3 PBG sind Bauten mit mindestens zwei 

Wohnungen zu mindestens drei Zimmern und einem gemeinsamen Haupteingang.  

  
2 
Mehrfamilienhäuser und Wohnüberbauungen im Sinn von § 157 Absatz 3 PBG sind Bauten mit 

zusammen mindestens sechs Wohnungen.  

 

§ 51 Bauten und Anlagen mit Publikumsverkehr, grössere industrielle und gewerbliche Bauten 

und Anlagen  
 

1 
Bauten und Anlagen mit Publikumsverkehr im Sinn von § 157 Absätze 1 und 2 PBG sind namentlich 

Verwaltungsgebäude, Gemeinde- und Kirchenzentren, Mehrzweckgebäude, Geschäftshäuser, 

Bürogebäude, Einkaufs- und Fachmarktzentren, gastgewerbliche Betriebe, Kinos, Theater, Museen, 

Schulen, Kirchen sowie Anlagen für Erholung, Spiel und Sport.  

 
2 
Grössere industrielle und gewerbliche Bauten und Anlagen im Sinn von § 157 Absatz 3 PBG sind 

namentlich Gewerbe-, Fabrik- und Lagergebäude sowie Werkstätten mit einer Belegschaft von mehr als 

25 Personen.  

 

§ 52 Behindertengerechtes Bauen  
 

1 
Beim behindertengerechten Bauen sind namentlich die Bedürfnisse der Körper-, Hör- und 

Sehbehinderten zu berücksichtigen. Dabei sind insbesondere die Zugänglichkeit und die Benutzbarkeit 

der Bauten und Anlagen für Bewohnerinnen und Bewohner, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie 

Besucherinnen und Besucher zu gewährleisten.  

  
2 
Die baulichen Anforderungen an Mehrfamilienhäuser, an Wohnüberbauungen, an Bauten und Anlagen 

mit Publikumsverkehr sowie an grössere industrielle und gewerbliche Bauten und Anlagen richten sich 

nach der Schweizer Norm SN 521 500 über behindertengerechtes Bauen. Baugesuche für solche Bauten 

und Anlagen sind der Beratungsstelle für behindertengerechtes Bauen gemäss § 193 Absatz 4 PBG zur 

Stellungnahme zu unterbreiten.  

  
3 
Die Baubewilligung für Wohnbauten für Schwerbehinderte, Betagtenzentren, Spitäler und andere 

gleichartige Bauten kann mit weiteren sachgemässen Auflagen versehen werden.  
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Strassengesetz des Kantons Luzern, vom 19. Januar 2004 

 

 

§ 34 Begriffsbestimmung  
 

1 
Als Strassenbau gelten Neubau und Änderung von Strassen.  

 

§ 37 Bauliche Massnahmen für schwächere Verkehrsteilnehmer  

 
2 
Fussgängerübergänge und Fusswege sind behindertengerecht zu gestalten. Die Überquerung breiter, 

schnell oder stark befahrener Strassen ist zu erleichtern. Auf Unter- und Überführungen ist nach 

Möglichkeit zu verzichten.  

 
3 
Auf öffentlichen Abstellflächen ist eine angemessene Anzahl Parkfelder für Behinderte vorzusehen und 

zu kennzeichnen 

 

§ 93 Pflicht zur Erstellung von Abstellflächen  

 
2 
Bei Abstellflächen für mehr als 40 Fahrzeuge ist pro 40 Abstellplätze mindestens ein Abstellplatz für 

Behinderte in der Nähe der Baute zu reservieren und zu kennzeichnen. Erfordert es die Nutzungsart, 

namentlich bei Bauten mit Publikumsverkehr, können Abstellplätze für Behinderte auch bei kleineren 

Abstellflächen verlangt werden.  

§ 99 Einsprache- und Beschwerdebefugnis  
 

1 
Zur Erhebung von Einsprachen und Beschwerden nach diesem Gesetz sind befugt:  

 

e. die Beratungsstelle für behindertengerechtes Bauen im Rahmen der §§ 37 und 93 Absatz 2. 
 

 

 

Gastgewerbeverordnung des Kantons Luzern, vom 30. Januar 1998 

 

§ 10 Zugang zum Betrieb 
 

1 
Die gastgewerblichen Betriebe müssen einen übersichtlichen und behindertengerechten Zugang haben. 

 

§ 15 Toilettenanlagen 
 

1 
Gastgewerbliche Betriebe gemäss § 6 Absatz 1a-c und Einzelanlässe gemäss § Absatz 1e des Gesetzes 

müssen in genügender Anzahl über getrennte Toilettenanlagen für Damen und Herren mit 

Handwascheinrichtungen im Vorraum verfügen. Die Toilettenanlagen müssen ungehindert zugänglich 

sein. Die Betriebe gemäss § 6 Absatz 1a-c des Gesetzes müssen mindestens über ein rollstuhlgängiges 

Klosett verfügen. 

§ 18 Rechtsverweis 
 

Für die räumlich-technischen Voraussetzungen gelten im Übrigen die Bestimmungen des kantonalen 

Planungs- und Baugesetzes
7
. 

 

 

 

Besten Dank für die Beachtung dieser Bestimmungen. 


